
Daniel Vuilliomenet 
Im Nebengraben 19 
4107 Ettingen 
 
Sekundarlehrer (phil nat  und Musik) 
Mitglied des Vorstandes KLS 
 
 
Vorstand AKK 
Postfach 25 
4148 Pfeffingen 
 
 
Ettingen, 5. April 2010 
 
 
 

Antrag an die Plenarversammlung AKK vom 20. April 2010  
 
 
Angesichts der desolaten Finanzlage des Kantons und den kürzlich übereilt formulierten 
Sparvorschlägen der BKSD für das bereits kommende Schuljahr 2010/2011 u. a. mit 
Klassenzusammenlegungen, Kürzung des Wahlfachangebots auf der Sekundarstufe 1 
fordere ich den Vorstand AKK auf, (vorläufig) entschieden jede weiteren Reformbe-
mühungen des Kantons Baselland in Sachen Umbau der Volksschule zu stoppen bzw. für 
den Stopp dieser Bemühungen einzutreten. Es gilt sicher zu stellen, dass vorerst alle 
Reformen und die dazu nötigen Rahmenarbeiten sämtlicher involvierter Stellen per 
sofort sistiert werden. Dies solange, bis die Finanzierung dieser Reformen sichergestellt 
ist, ohne dass am Kern des bestehenden Systems Volksschule abgebaut werden muss. 
 
Begründung: 
 
Es kann nicht sein, dass seitens des Kantons  einerseits Geld bereitgestellt wird, die 
Volksschule zu reformieren (Sprachenkonzept, Integration, HarmoS mit 6/3) und 
andererseits im gleichen Zug von drastischen Sparmassnahmen die Rede ist mit 
Einsparleistungen von  –zig Millionen Franken alleine durch die BKSD. 
Schon in der Bibel steht, dass wer ein Haus baut, zusehe, dass er es auch vollenden kann. 
Ansonsten ist ihm der Spott seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher. 
Die BKSD hat mit ihren Reformplänen nun eine Baugrube ausgehoben. Doch schon beim 
Betonieren der Fundamente des neuen Hauses „Volksschule“ wird klar: Das Geld reicht 
nie! Einmal mehr wird der Weiterbau seitens der Bauleitung zumindest in Teilen auf 
unbestimmte Zeit hinaus verschoben. Ergebnis einer solch chaotischen Planung ist eine 
ewige Baustelle und damit garantiert erschwertes Arbeiten für diejenigen, die trotz 
Umbau für Output sorgen müssen. Dies ist nicht hinnehmbar. Eine Korrektur der 
Vorgehensweise ist unabdingbar und muss durch die von den Reformen Betroffenen 
wahrgenommen werden, wenn die Bauleitung dazu nicht imstande ist. 
 
 
 
Signiert:       (Daniel Vuilliomenet) 


